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Gutachterliche
Stellungnahme
Rohr- und Kabelabschottung der
Feuerwiderstandsklassen R30 - R90 / S30 - S90
Einbau in Decken und Wände besonderer Bauart















































































 

Übereinstimmungserklärung 
(zur gutachterlichen Stellungnahme Nr. GA-2016/059b -Nau – Abschnitt 4.10) 
 
Ausführendes Unternehmen: 
 
Anschrift: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Baustelle bzw. Gebäude: 
 
 
 
 
 
 
 
Zeitraum der Herstellung: 
 
 
Feuerwiderstandsklasse: S bis S  
 
 
Hiermit wird bestätigt, dass 
 
- alle ROCKWOOL Kabelabschottungen/Kombiabschottungen nach der allgemeinen 
bauaufsichtlichen Zulassung Z-19.17-1812 in dem o. g. Bauvorhaben hinsichtlich aller 
Einzelheiten fachgerecht und unter Einhaltung aller Bestimmungen der allgemeinen 
bauaufsichtlichen Zulassung des Deutschen Instituts für Bautechnik in Berlin, in Verbindung mit 
der Gutachterliche Stellungnahme Nr. GA-2016/059b -Nau der IBB GmbH- Ingenieurbüro für 
Brandschutz von Bauarten, hergestellt und eingebaut sowie gekennzeichnet wurden. 
 
- die für die Herstellung des Zulassungsgegenstands verwendeten Bauprodukte 
entsprechend den Bestimmungen der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung gekennzeichnet 
waren, hergestellt und eingebaut wurden. 
 
Die in der Gutachterliche Stellungnahme Nr. GA-2016/059b -Nau „Brandschutztechnische 
Beurteilung von Rohrabschottungen „ROCKWOOL Rohrabschottung für nichtbrennbare 
Rohrleitungen", „ROCKWOOL Rohrabschottung für brennbare Rohrleitungen", „Conlit 
Brandschutzmanschette“ „Conlit Gussrohrabschottung“ und „Conlit Pyrostat Uni“, der 
Feuerwiderstandsklassen R 30, R 60 bzw. R 90 nach DIN 4102-11:1985-12 sowie 
Kabelabschottungen „System Conlit Bandage“ und Kombiabschottungen „System Conlit 
Penetrationboard“ der Feuerwiderstandsklassen S 30, S 60 bzw. S 90 nach DIN 4102-9:2000-05 
bei Einbau in Decken und Wänden besonderer Bauart.“ beschriebenen Kabel-
/Kombiabschottungen stellen keine wesentliche Abweichung gegenüber der klassifizierten 
Konstruktionen gemäß der oben benannten allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassungen dar. 
 
 
 
 
 (Ort, Datum) (Stempel und Unterschrift) 
 
(Diese Bescheinigung ist dem Bauherrn zur Weitergabe an die zuständige Bauaufsichtsbehörde auszuhändigen.) 
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Übereinstimmungserklärung 
(zur gutachterlichen Stellungnahme Nr. GA-2016/059b -Nau – Abschnitt 4.3 – 4.9) 
 
Ausführendes Unternehmen: 
 
Anschrift: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Baustelle bzw. Gebäude: 
 
 
 
 
 
 
 
Zeitraum der Herstellung: 
 
 
Feuerwiderstandsklasse: R bis R  
 
 S bis S  
 
 
Hiermit wird bestätigt, dass alle ROCKWOOL Rohr- bzw. Kabelabschottungen in dem o. g. 
Gebäude hinsichtlich aller Einzelheiten fachgerecht und unter Einhaltung aller 
Bestimmungen der unten benannten allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnisse bzw. 
Zulassungen, in Verbindung mit der Gutachterliche Stellungnahme Nr. GA-2016/059b -Nau 
der IBB GmbH- Ingenieurbüro für Brandschutz von Bauarten, hergestellt und eingebaut 
wurden. 
 
 
     P-3725/4130-MPA BS - Rohrabschottung Conlit 150U nichtbrennbare Rohre  
 
     P-3726/4140-MPA BS - Rohrabschottung Conlit 150U brennbare Rohre 
 
     Z-19.17-2124 - Rohrabschottungen Conlit Brandschutzmanschette 
 
     Z-19.17-2084 - Rohrabschottungen Conlit Guss-Mischinstallation 
 
     Z-19.15-1877 - Kabelabschottungen System Conlit Bandage 
 
     P-3940/42554-MPA BS - Rohrabschottungen Conlit Pyrostat Uni nichtbrennbare Rohrleitungen  
 
     Z-19.17-1966 - Rohrabschottungen Conlit Pyrostat Uni brennbare Rohrleitungen 
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Für die nicht vom Unterzeichner hergestellten Bauprodukte oder Einzelteile (z.B. 
Steinwolleschalen) wird dies ebenfalls bestätigt, auf Grund entsprechender schriftlicher 
Bestätigungen der Hersteller der Bauprodukte, die der Unterzeichner zu seinen Akten 
genommen hat. 

Die in der Gutachterliche Stellungnahme Nr. GA-2016/059b -Nau „Brandschutztechnische 
Beurteilung von Rohrabschottungen „ROCKWOOL Rohrabschottung für nichtbrennbare 
Rohrleitungen", „ROCKWOOL Rohrabschottung für brennbare Rohrleitungen", „Conlit 
Brandschutzmanschette“ „Conlit Gussrohrabschottung“ und „Conlit Pyrostat Uni“, der 
Feuerwiderstandsklassen R 30, R 60 bzw. R 90 nach DIN 4102-11:1985-12 sowie 
Kabelabschottungen „System Conlit Bandage“ und Kombiabschottungen „System Conlit 
Penetrationboard“ der Feuerwiderstandsklassen S 30, S 60 bzw. S 90 nach DIN 4102-
9:2000-05 bei Einbau in Decken und Wänden besonderer Bauart.“ beschriebenen 
Rohr- und Kabelabschottungen stellen keine wesentliche Abweichung gegenüber der 

(Ort, Datum) (Stempel und Unterschrift) 

(Diese Bescheinigung ist dem Bauherrn zur Weitergabe an die zuständige Bauaufsichtsbehörde auszuhändigen.) 

Prüfzeugnissen bzw. allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassungen dar. 
klassifizierten Konstruktionen gemäß den oben benannten allgemeinen bauaufsichtlichen
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